
 

 
 
ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN EVENTPARTNER 
 
Für die Standbuchung beim Internationalen DTB Tenniskongress 2027 gelten nachfolgende Geschäfts-
bedingungen: 
 
1. ANFRAGE / ANMELDUNG 
 
Die Anfrage für die Buchung einer/s Standfläche / Eventpakets per E-Mail oder Forms ist für das Unter-
nehmen unverbindlich. Nach Eingang der Anfrage erhält das anfragende Unternehmen (Eventpartner) 
ein konkretes Angebot per E-Mail mit den zwischen den Parteien abgestimmten Rahmenbedingungen. 
Das Angebot ist innerhalb von 5 Werktagen per E-Mail oder Fax zu bestätigen. Mit Bestätigung des 
Angebots durch den Eventpartner entsteht ein rechtsgültiger Vertrag. Der Eventpartner erhält eine Bu-
chungsbestätigung. Der Versand der Bestätigung erfolgt per E-Mail. 
 
Grundlage für den Angebotspreis ist der Listenpreis für die Standflächen (400,- € pro m² im EG, 350,-€ 
pro m² im Wintergarten, 300,-€ pro m² im 1.OG zzgl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer sowie weiterer 
vereinbarter Zusatzleistungen (z.B. Konfektionierungspauschale, für Beilage in den Teilnehmerbags, 
etc.). Das Eventpaket, bestehend aus der Standgebühr sowie den vereinbarten Zusatzleistungen, wird 
gemäß Auftragsbestätigung in Rechnung gestellt. Eine Anzahlung von 50 % des Rechnungsbetrags ist 
innerhalb von 14 Tagen nach Auftragsbestätigung und Rechnungsstellung fällig, die Rechnungsstellung 
für die 2. Rate erfolgt 6 Wochen vor dem Event zum 27.11.2026). Der Betrag ist ebenfalls innerhalb von 
14 Tagen zu begleichen. Sonderkonditionen, Rabatte oder sonstige Vergünstigungen sind nicht kumu-
lierbar.  
 
Die Kongressunterlagen sind urheberrechtlich geschützt. Die Vervielfältigung, Weitergabe oder ander-
weitige Nutzung der Kongressunterlagen ist nur mit ausdrücklicher Zustimmung des Veranstalters ge-
stattet. 
 
Bei Programmänderungen, Druckfehlern und Referenten-Ausfällen übernimmt der Veranstalter keine 
Haftung. 
 
2. STORNIERUNG 
 
Für die Abmeldung gelten folgende Stornierungsbedingungen für die Aussteller: 
 

• Bei einer Stornierung bis zum 31.07.2026 wird kein Betrag in Rechnung gestellt. 
• Bei einer Stornierung vom 01.08.2026 bis 31.10.2026 werden 50% des Gesamtrechnungsbe-

trages in Rechnung gestellt. 
• Bei einer Stornierung ab dem 01.11.2026 ist der volle Rechnungsbetrag zur Zahlung fällig. 

 
Diese Bedingungen gelten auch bei Nichterscheinen des Eventpartners (s. Ziff. 3), bei Verhinderung 
durch Krankheit, Unfall oder ähnlichen Verhinderungsgründen. Die Stornierung muss schriftlich per Post 
(Deutscher Tennis Bund, Hallerstraße 89, 20149 Hamburg) oder E-Mail (kristin.lorenz@tennis.de) ein-
gehen. Zur Bestimmung der Stornierungsgebühr gilt das Datum des Eingangs beim DTB. Die Meldung 
eines Ersatzstandpartners ist nach Rücksprache und Freigabe durch den Veranstalter ohne zusätzliche 
Gebühren möglich. 
 



  
 
 
 
 
   

  
 

 
3. VERSCHIEBUNG / ABSAGE/ABBRUCH DES KONGRESSES 
 
 
Bei Verschiebung der Veranstaltung gilt die Buchung automatisch für das Verschiebungsdatum.  
 
Falls der Internationale DTB Tenniskongress wegen höherer Gewalt abgesagt werden muss, werden 
sämtliche, bereits geleistete Zahlungen rückerstattet und/oder keine weiteren Beträge in Rechnung ge-
stellt. Das Eventpaket wird somit storniert und es fallen keinerlei Gebühren für den Eventpartner an. 
Darüber hinaus stehen dem Eventpartner keinerlei Rechte oder Schadensersatzansprüche gegenüber 
dem DTB zu, zum Beispiel Ansprüche auf Ersatz von Reise- und Übernachtungskosten sowie Arbeits-
ausfall. 
   
Ereignisse höherer Gewalt sind solche, die außerhalb des Einflussbereichs des Veranstalters liegen 
und unvorhersehbar sind. Höhere Gewalt liegt insbesondere in folgenden Fällen vor: kriegerische Kon-
flikte oder deren ernsthafte Androhung sowie Bürgerkrieg, Terrorakte, Naturkatastrophen wie Über-
schwemmungen, Erdbeben, Flächenbrände, Brandschäden, Streiks und rechtmäßige Aussperrungen, 
Seuchen (einschließlich Epidemien und Pandemien), soweit ein Gefahrenniveau von mindestens „mä-
ßig“ durch das Robert-Koch-Institut festgelegt ist, sowie bei gesetzlichen oder behördlichen Veranstal-
tungsverboten.  
 
Muss eine Veranstaltung aufgrund höherer Gewalt abgebrochen werden, kann der Rechnungsbetrag 
nicht zurückerstattet werden.  
 
 
4. ZUTRITT / HAFTUNG 
 
Der Aufenthalt an und im Veranstaltungsort erfolgt auf eigene Gefahr. Im Interesse der Sicherheit und 
eines geordneten und reibungslosen Ablaufs des Internationalen DTB Tenniskongresses ist der Event-
partner sowie das von ihm angemeldete Standpersonal insbesondere verpflichtet, den Anweisungen 
der Polizei, des Veranstalters, des Sicherheitspersonals und der Verwaltung des Veranstaltungsortes 
Folge zu leisten. Die Durchführung werblicher Maßnahmen (z.B. Promotions) oder sonstiger Maßnah-
men, die über eine bloße Veranstaltungsteilnahme und das vereinbarte Eventpaket hinausgehen, ist 
nur mit vorheriger Zustimmung des Veranstalters gestattet. Der Veranstalter ist berechtigt, bei Verstö-
ßen gegen die AGB und/oder die am Veranstaltungsort ausgehängte Hausordnung den betreffenden 
Eventpartner sowie das von ihm angemeldete Standpersonal von dem Kongress auszuschließen. 
 
Der Veranstalter haftet nur bei Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit. Bei der Verletzung vertragswesent-
licher Pflichten besteht die Haftung auch bei einfacher Fahrlässigkeit, jedoch begrenzt auf den vorher-
sehbaren, vertragstypischen Schaden. Ansprüche für Schäden aus der Verletzung des Lebens, des 
Körpers oder der Gesundheit bleiben von vorstehenden Beschränkungen unberührt. Die Abgabe von 
Bekleidung und Gepäck an der Garderobe erfolgt ausdrücklich auf Gefahr der Teilnehmer. 
 
5. DATENSCHUTZ/BILDRECHTE 
 
Für den Deutschen Tennis Bund ist die Einhaltung der geltenden Datenschutzbestimmungen eine 
Selbstverständlichkeit. Die vom Eventpartner erhaltenen Angaben werden grundsätzlich nicht an Dritte 
weitergegeben und nur zur Durchführung des Kongresses verwendet. Der Eventpartner sowie das von 
ihm angemeldete Standpersonal erklärt sich jedoch damit einverstanden, dass der DTB diese Daten für 
eigene Werbezwecke nutzt oder sie auf Anfrage den Veranstaltungspartnern (Hotel/Eventpartnern) für 



  
 
 
 
 
   

  
 

die einmalige Verwendung im Zusammenhang mit dem Event weitergibt. Falls ein Teilnehmer dies aus-
drücklich nicht erwünscht, hat er oder sie den DTB unmittelbar nach der Anmeldung schriftlich darüber 
zu informieren. 
 
Dem Eventpartner sowie dem von ihm angemeldeten Standpersonal ist bewusst, dass an dem Kon-
gress Bilder und/oder Äußerungen vom ihm aufgenommen werden können. Mit der Teilnahme an dem 
Kongress ist der Eventpartner sowie das von ihm angemeldete Standpersonal damit einverstanden, 
dass der Veranstalter dieses Material zur Dokumentation und Kommunikation uneingeschränkt nutzen 
kann. Davon ausgeschlossen sind Bilder oder Videos, die den Teilnehmer in diskriminierender Art und 
Weise darstellen. 
 
6. SCHLUSSBESTIMMUNG 
 
Für das Vertragsverhältnis sowie sämtliche Streitfälle gilt deutsches Recht. Der Gerichtsstand ist Ham-
burg.  
 


